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A. Bekanntmachungen des Landkreises Aurich 

 

 

Bekanntmachung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Bio-Legehennenstall Helmerichs 

 

Herr Edo Helmerichs, Brockzeteler Str. 21 in 26605 Aurich hat die immissionsschutzrechtliche Ge-

nehmigung zur Errichtung eines Bio-Legehennenstells für 24.996 Tierplätze und zur Verfüllung und 

Umlegung von Gräben auf den Flurstücken 66/3, 87/11 und 88/6 der Flur 1 in der Gemarkung Brock-

zetel beantragt. 

 

Der Landkreis Aurich hat nach der Vorprüfung des Einzelfalls gemäß des Gesetzes über die Umwelt-

verträglichkeit (UVPG) vom 21.01.2013 (BGBl I S. 95), zuletzt geändert am 25.07.2013 (BGBl. I 

S. 2749) festgestellt, dass eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das 
Vorhaben nicht besteht. Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a UVPG bekannt gemacht. Diese 

Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

 

Aurich, den 04. 09. 2015 

 

Landkreis Aurich 

 

Der Landrat 

Weber 
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B. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 

Bekanntmachung zur Bauleitplanung 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 336 (Westlich Dietrichsfelder Straße) 

 

Der Rat der Stadt Aurich hat am 28.05.2015 den Bebauungsplan Nr. 336 (Westlich Dietrichsfelder 

Straße) nach § 10(1) BauGB als Satzung beschlossen.  
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Der Bauleitplan mit der Begründung kann im Rathaus der Stadt Aurich, Fachdienst Bauordnung, 

II. Obergeschoss, Bgm. Hippen Platz 1, 26603 Aurich, während der Dienststunden eingesehen wer-

den. 

 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 und 4 Baugesetzbuch für die fristgemäße Geltendmachung 

etwaiger Entschädigungsansprüche für die in den §§ 39 bis 42 Baugesetzbuch bezeichneten Vermö-

gensnachteile und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. Eine be-

achtliche Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach 

§ 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges sind gem. § 215 Abs. 1 Nr. 1 und 

3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 

gegenüber der Stadt Aurich geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verlet-

zung oder den Mangel begründen soll, darzulegen.  
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Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Aurich und die Stadt Emden am 04.09.2015 

tritt diese Satzung in Kraft.  

 

Auf die gleichlautende Bekanntmachung im Aushangkasten des Rathauses, sowie im Internet unter 

www.aurich.de/rathaus/bauleitplanung.html mit einem Plan über die genaue Abgrenzung des Gel-

tungsbereiches wird hingewiesen. 

 

Aurich, den 11.08.2015 

 
Stadt Aurich 

 

Der Bürgermeister 

In Vertretung 

Kuiper 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber: Landkreis Aurich, Fischteichweg 7 – 13 , 26603 Aurich 
Bezugspreis: Jährlich 150,- € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 

Einzelexemplar: 3,00 € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 

Redaktionsschluss jeweils Mittwoch, 13.00 Uhr für den Erscheinungstag Freitag der Woche. 

Manuskripte für die Bekanntmachung sind an das Kreistagsbüro des Landkreises Aurich, Fischteich-

weg 7 – 13, 26603 Aurich, Telefon (04941)16 1014 zu senden.  

Laufender Bezug des Amtsblattes nur durch den Landkreis Aurich. 


